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Mietgebühren 
 
 
Festgarnituren 
 
1 Garnitur Fr. 10.00 pro Tag 
Länge / Breite 2.50 m / 0.60 m 
Platz für  10 Personen (bei Essen nur 8 Personen) 
Bestand 60 Garnituren 
Grundgebühr pro Reservation Fr. 20.00 
 
Die Vermietung, Aus- und Rückgabe der Festgarnituren im Gemeindeschuppen 
(30 Garnituren) wird durch das Sekretariat Baudepartement (041 329 62 72) erledigt. 
 
Die Vermietung der Festgarnituren in der Lädehütte (30 Garnituren) wird durch das Sek-
retariat gemacht. Aus- und Rückgabe wird durch den Werkdienst erledigt. 
 
 
Marktstände 
 
Grosser Stand (3 Stück) Fr. 150.00 selber stellen (1. Tag) 
 Fr. 35.00 pro weiterer Tag 
 Fr. 595.00 für Aufstellen und Abstellen durch 

Werkdienst 
 
Kleiner Stand (2 Stück) Fr. 50.00 pro Anlass 
Länge 3 m (kann selber zusammengebaut werden) 
Grundgebühr pro Reservation Fr. 20.00 
 
 
Drecksäcke 
 
Drecksäcke Fr. 80.00 pro Sack und pro Anlass 
 
 
Absperrgitter 
 
1 Stück Fr. 5.00 pro Tag 
Länge / Höhe 2.50 m / 1.10 m 
Bestand  50 Stück 
Lagerraum Horwerstrasse 24 
Grundgebühr pro Reservation Fr. 10.00 
 
Die Vermietung der Absperrgitter geht direkt über die Sport- und Freizeitanlagen Kriens 
(079 606 83 43). 
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Eingänge Kriensaktuell 
 
- Die Tafeln müssen im Eigentum des Benützers sein 
- Plakate kleben und Entfernen ist Sache des Benützers 
- Aushang und einsammeln ist Sache des Benützers 
- Der Schlüssel ist im Werkhof zu beziehen 
- Der Aushang ist gratis 
 
Die Reservation läuft über den Werkhof Kriens (041 320 45 10). 
 
 
Plakatständer 
1. Obernau Obernauerstrasse 98 beim Fischteich 
2. Obernau  Buswendeplatz an der Hubelstrasse  
3. Obernauerstrasse Östlich Café Morgenstern 
4. Kirchbühlschulhaus  beim Brunnen an der Gehristrasse 
5. Klösterlistrasse  Verzweigung Klösterlistrasse – Josef-Schriberstrasse 
6. Horwerstrasse Östlichster Parkplatz Sportanlagen Kleinfeld 
7. Kuonimatt Sammelstelle an der Kreuzstrasse 
8. Kupferhammer Rabatte an der Luzernerstrasse bei Sammelstelle 
9. Alpenstrasse  Veloparkplatz 
10. Bellpark  Wiese vor Güterschuppen 
11. Dorfplatz beim Übergang Richtung Lindenplatz 
12. Dattenberg EWL Station Steinhofrain 
 
- Die Plakatständer werden in erster Linie für Gemeinde- und bfu-Publikationen 

verwendet. Falls die Plakatständer nicht durch die Gemeinde belegt sind können 
ortsansässige Vereine, Institutionen und Parteien die Ständer benützen.  

- Es hat sich um Veranstaltungen zu handeln, welche breite Bevölkerungskreise an-
sprechen, im öffentlichen Interesse liegen und in Kriens stattfinden.  

- Der Aushang dauert 7 Tage und kann frühestens 7 Tage vor der Veranstaltung 
publiziert werden. 

 
Für die Plakatständer wird keine Mietgebühr erhoben. 
Wenn das Kleben, Aufstellen, Abräumen und Abdampfen durch den Werkdienst Kriens 
zu erfolgen hat, werden folgende Gebühren verrechnet: 
Kleben der Plakate  Fr. 20.00 pro Standort 
Aufstellen der Plakate  Fr. 20.00 pro Standort mit Fahrzeug 
Abräumen der Plakate  Fr. 20.00 pro Standort mit Fahrzeug 
Abdampfen der Plakate  Fr. 20.00 pro Standort 
 
Ortsansässige Vereine, Institutionen und Parteien können diese Arbeiten auch selbständig (oh-
ne Kostenfolgen) beim Werkdienst Kriens durchführen.  
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Bestimmung 
 
Sämtliches Mobiliar ist ab Lager abzuholen und wird nur für Anlässe in Kriens heraus-
gegeben. 
 
Abmeldungen sind spätestens 7 Tage vorher zu melden. Spätere Abmeldungen werden 
gemäss Bestätigung verrechnet. 
 
 
 
 
Kriens, 1. Februar 2012 
 
Baudepartement Kriens 


